
 

 
Wasserrecht 
Maßnahme: Grundwasserentnahme zu Brauchwasserzwecken 
Antragsteller: UNIKA Kalksandsteinwerke Südbayern GmbH & Co. KG 
 Forststr. 19-21, 86316 Friedberg 
  
Gemeinde  Gemarkung   Flurstücksnummer 
Friedberg Derching 72/1 
 

Bekanntgabe des Ergebnisses der standortbezogenen Vorprüfung zur Feststellung der 
UVP-Pflicht gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 

Vorhabensträger 

UNIKA Kalksandsteinwerke Südbayern GmbH & Co. KG, Forststr. 19-21, 86316 Friedberg 

Vorhaben: 

Grundwasserentnahme zu Brauchwasserzwecken. 
Zur Herstellung von Kalksandsteinen benötigt die UNIKA, Kalksandsteinwerke Südbayern 
GmbH & Co. KG, auf dem Betriebsgelände in Friedberg, Derching, bis zu 20.000 m³ Grund-
wasser pro Jahr als Produktionswasser. Ein Teil dieses Produktionswassers wird nach Aufbe-
reitung einer Vorflut zugeleitet 

I. Feststellung zum Bestehen einer UVP-Pflicht (§ 5 Abs. 1 UVPG) 

Für das Vorhaben besteht keine Pflicht zu Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP-Pflicht). 

II. Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen einer UVP-Pflicht 

Das Landratsamt Aichach-Friedberg hat im Rahmen des Verfahrens gemäß 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG in Verbindung mit Nr. 13.3.3 der Anlage 1 zum UVPG eine standort-
bezogene Vorprüfung des Einzelfalles zur Feststellung der UVP-Pflicht durchgeführt. Das Er-
gebnis dieser gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 UVPG durchzuführenden überschlägigen Prüfung war, 
dass die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) nicht be-
steht, da zwar besondere örtliche Gegebenheiten i. S. v. § 7 Abs. 2 Satz 3 UVPG vorliegen, 
aber das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die die 
besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach 
§ 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
Es besteht keine UVP-Pflicht, da nach Einschätzung des Landratsamtes gemäß 
§ 7 Abs. 2 Satz 6 UVPG das Vorhaben keine solchen Umweltauswirkungen haben kann 
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1. Vorliegende besondere örtliche Gegebenheiten: 

Besondere örtliche Gegebenheiten i. S. v. § 7 Abs. 2 Satz 3 UVPG liegen zwar vor: 

 Schutzkriterium gem. Anl. 3 Nr. 2.3.9 UVPG (EU Umweltqualitätsnorm) 
Überschreitung von Nitrat und Pflanzenschutzmittel im Grundwasserkörper 1_G050, 
Vorlandmolasse-Aichach, am Standort der Maßnahme. 

2. Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

Das Vorhaben kann aber keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen i. S. v. § 7 Abs. 
2 Satz 5 und Satz 6 UVPG haben.  
Insbesondere erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grund-
wasserkörpers 1_G050, Vorlandmolasse-Aichach, am Standort der Maßnahme. hat das Vor-
haben nicht. 
 

 Schutzkriterium gem. Anl. 3 Nr. 2.1 UVPG (besondere Nutzungen) 
Aus der standortbezogenen Vorprüfung ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass die 
ökologische Empfindlichkeit des Gebietes, in dem das Grundwasser entnommen wer-
den soll, durch die bestehenden Nutzungen bereits so beansprucht wird, dass das zu 
prüfende Vorhaben im Zusammenspiel mit diesen erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen i. S. v. § 7 Abs. 2 Satz 5 UVPG haben kann. 

 

 Schutzkriterium gem. Anl. 3 Nr. 2.2 UVPG (Verfügbarkeit, Qualität und Regenerations-
fähigkeit der natürlichen Ressource Wasser) 
Durch die beantragte Grundwasserentnahme entsteht eine Absenkung von ca. 2 m mit 
einer rechnerisch ermittelten Reichweite von ca. 40 m um den Entnahmebrunnen. Die 
Größe des betroffenen Gebietes ist relativ gering und begrenzt sich auf einen Teilbe-
reich des Werksgeländes der Fa. UNIKA mit befestigten/kiesigen Fahrwegen. 
Die große Mächtigkeit des Grundwasserleiters und die geringe Absenkung des Grund-
wasserspiegels durch die beantragte Entnahmemenge deuten auf eine hohe Ergiebig-
keit des Grundwasserleiters hin, was amtlicherseits auch bekannt ist.  
Der mengenmäßige Zustand des betroffenen Grundwasserleiters wird gemäß Wasser-
rahmenrichtlinie –WRRL- als „gut“ bewertet. Eine Verschlechterung des mengenmäßi-
gen Zustandes ist durch die Brauchwasserentnahme nicht zu besorgen, weil die ent-
nommene Menge durch die jährliche Grundwasserneubildung in diesem Grundwasser-
körper gedeckt ist. 
Der chemische Zustand des Grundwasserkörpers ist hinsichtlich der Komponenten Nit-
rat und Pflanzenschutzmittel als „schlecht“ zu bewerten. Bei der beantragten Brauch-
wassernutzung werden keinerlei Dünger oder Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Eine 
chemische Verschlechterung im Grundwasserleiter ist nicht zu besorgen. 

 

 Schutzkriterium gem. Anl. 3 Nr. 2.3.9 UVPG (EU Umweltqualitätsnorm) 
Bei der beantragten Brauchwasserentnahme wird keinerlei Dünger oder Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt. Das bei der Produktion verwendete Brauchwasser wird als ge-
reinigtes Abwasser nicht mehr in den Grundwasserleiter infiltriert. Der Ist-Zustand der 
Überschreitung von Nitrat und Pflanzenschutzmittel im Grundwasserkörper 1_G050, 
Vorlandmolasse-Aichach wird somit nicht verändert. 



 

3 

III. Diese Feststellung ist gemäß § 7 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfecht-
bar. 

 
 
 
 
Sebastian Koch 
Regierungsrat 


